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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 06.02.2019 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 10 GeschO 

 

 

Anfrage 

1. Liegen konkrete Gründe vor, welche die Verwaltung von der Berücksichtigung der Punkte 

(3) und (4) des § 10 bei der Beantwortung der entsprechenden Anfragen entbinden? 

 

2. Welche Stelle bzw. wer ist für die Berücksichtigung von § 10 Punkt (3) und (4) bei 

Einwohneranfragen zuständig (die entsprechenden Fachämter, Sitzungs-dienst, Dezernat 01 …)? 

 

Wir würden uns freuen, wenn Sie uns nachvollziehbar darlegen können, welche Gründe für die 

Nichtbeachtung von Punkt (3) und (4) des § 10 vorliegen, so dass wir zukünftig in der Lage sind, 

Einwohneranfragen in einer Form zu stellen, die uns die Möglichkeit sachlicher Nachfragen im 

Stadtrat einräumt. Gern möchten wir uns auch weiterhin im Sinne einer lebenswerten Stadt auf 

diese Weise in Erfurt einbringen. 

 

 

 

 

 

Anlagenverzeichnis 
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, gez. S. Perdelwitz, T. Morgenroth, S. Präger   

Datum, Unterschrift 
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